
                             

Stadtmeisterschaft vom 27. – 29.05.2011 
 

Allgemeine Bestimmungen „Stadtmeisterschaften Bremer/Bremerhaven 2011“: 

 

I.  Teilnahmeberechtigt sind Stammmitglieder aus Vereinen die dem PSV Bremen e.V. 

angeschlossen   sind. 

  
II. Jeder Teilnehmer an der Stadtmeisterschaft kann beliebig viele Pferde nennen, jedoch in den ersten 

beiden Wertungsprüfungen nur zwei Pferde für die  Wertung des Stadtmeisters  starten. Diese 
Pferde/Ponys sind bis Meldeschluss der ersten Wertungsprüfung zu benennen. In d. 3. Wertungsprf. 
kann jeder Teiln. nur noch ein Pferd f. d. Stadtmeisterschaftswertung reiten. Dieses ist bis 
Meldeschluß zu benennen. Sollte das Pferd/Pony vor der 3. WP nicht benannt sein, wird der Teiln. 
v.d. Stadtmeisterschaft ausgeschlossen. 

   

III.  Scheidet ein Reiter mit seinem Pferd/Pony in einer der beiden ersten Wertungsprüfungen aus, so kann 

dieses Paar nicht mehr für die Bremer Landesmeisterschaft gewertet werden 

   

IV.  Handicaps in den Wertungsprüfungen der Stadtmeisterschaft gelten nicht für Teilnehmer an den 

Meisterschaften. Die Teilnehmer können unabhängig von ihrer LK in den Abteilungen platziert 

werden, wobei jedoch die Teilnahmeberechtigung gem. LPO (LK) gegeben sein muss. 

  

V. Bei 3 - 4 Teilnehmern je Gruppe wird nur der Teilnehmer mit der höchsten bzw. der niedrigsten 

Gesamtpunktzahl Bremer Landesmeister und erhält die Goldmedaille. Bei 5 und mehr Teilnehmern werden 

die 3 Teilnehmer mit der höchsten bzw. niedrigsten Punktzahl platziert 1. Goldmedaille, 2. Silbermedaille, 

3. Bronzemedaille. 

 
VI. Die Meisterschaftsehrung findet am Sonntagnachmittag statt 
 
VII. Für alle Ponyreiter gilt die Sporenregelung gem. Besonderer Bestimmungen des Pferdesportverbandes 

Hannover § 5.11: Sporen, max. 1,5 cm Sporenlänge o. Rädchen, Spitzen o. rechtwinklige Kanten, m. 
ovalen bzw. runden Enden. Beschaffenheitsvorschriften gelten auch für die Vorbereitungsplätze. 

 
VIII. Die Meisterschafts-Pferde/Ponys dürfen nur von den Meisterschaftsreitern geritten werden. 
 
IX. Die Starterzahl ergibt sich aus d. Teiln. a. d. 1.Wertungsprf. d. Sonderwertung f. d. Stadtmeisterschaft i.d. 

jeweil. Altersgr.u.Disziplin. Es erfolgt keine Teilung nach Geschlechtern. 
 
X. Hinweis: 
 Ponyreiter bis Jahrgang 1995 (16 Jahre) 
 Junioren bis Jahrgang 1993 (18 Jahre) 
 Junge Reiter von Jahrgang 1992 – 1990 ( 19 – 21 Jahre) 
 Reiter von Jahrgang 1989 – 1972 ( 22 – 39 Jahre) 

 
    XI  Ponyreiter, die die Pony- und Juniorenmeisterschaft genannt haben, müssen vor  der 1. 

Wertungsprüfung Ihre Ponys für die Pony- oder Juniorenmeisterschaft benennen, an der 
Meldestelle. Ein Pony kann nicht für beide Meisterschaften gewertet  werden! Sollte das 
Pony vor der 1. WP nicht benannt sein, wird der Teiln. v.d.  Stadtmeisterschaft ausgeschlossen. 

 

 


